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Sprachstandsfeststellung und kompensatorische Sprachförderung im Jahr vor der Einschulung im Land Brandenburg (Stand Juni 2024) 
 

Über die gesamte Kita-Zeit: 
  

  

 

 

 

 

 

 

  Im Jahr vor der Einschulung: 
 

„gelb 
oder „rot“ 

Hauskinder im Jahr 

vor der Einschulung 

Kita-Kinder im Jahr vor der Einschulung: Ergebnis 

der Meilensteine zum Zeitpunkt 60 Monate 

Amtliche Bekanntmachung der Pflicht zur 

Sprachstandsfeststellung durch den Schulträger 

Förderung mit Handlung & Sprache 
oder durch „besondere Angebote im 

Alltag“ (Erläuterung s. 

SpachFestFörderverordnung) 

Festgestellter Sprachförderbedarf 

Sprachscreening Vorschulalter SSV, 
bis 31.07.2027 alternativ KISTE 
(Protokollbögen beim BIfF nachbestellbar) 

Kein Förderbedarf 

„grün“ 

„gelb“ 
oder 
„rot“ 

alle 

Bestätigung der Teilnahme an der 
Sprachstandsfeststellung 

(von der Kita zur Vorlage bei Schulanmeldung) 

Erklärung zur Teilnahme an der 
Sprachförderung 

(Unterschrift der Eltern für die Kita) 

ggf. Meldung über unentschuldigtes 
Fehlen 

 

ggf. Sanktionen 

Eltern 

Schulamt 

Jährliche Beobachtung aller Kita-Kinder mit den 

„Meilensteinen der Sprachentwicklung“ 
(bei der Kita-Praxisberatung bestellbar oder als Download: 

   Meilensteine Sprachentwicklung-Beobachtungsbögen (brandenburg.de) 

Sprachliche Bildung durch 

Sprachvorbild, Dialoghaltung 

und Angebote in allen 

Altersgruppen 

 

Alltagsintegrierte 
Sprachförderung bei 

Kindern aller Altersgruppen 

mit Förderbedarf 

 


